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I. ALLGEMEINE ASPEKTE

EINFÜHRUNG
Der Wein ist ein Getränk, das in den Mittelmeerländern sehr verbreitet ist und durch 

die ganze bzw. teilweise alkoholische Gärung von frischen oder gepressten Trauben, ge-
wonnen wird. 

Italien ist bei der Herstellung des Weines mit Sicherheit eine der führenden Nationen 
der Welt und hat seit jeher für die hergestellten Qualitätsweine und die zahlreichen DOC 
Weine, Weltruhm erlangt.

Vom landwirtschaftlichen Produkt (der Traube) bis hin zum Fertigprodukt (dem Wein) 
liegt eine Reihe von berufl ichen Eingriffen.

Es gibt landwirtschaftliche Produzenten, die Reben anbauen und den Wein selbst  her-
stellen wie auch eigene Industriebetriebe, die Weine in großer Menge produzieren wobei 
sie das Rohprodukt direkt von den landwirtschaftlichen Produzenten kaufen.

Nicht zu vergessen ist dabei die Verkaufskette des Fertigproduktes (Einzelhändler, 
Weinverkostungen usw.).

Ziel dieser Broschüre ist es, die Weinhersteller bzw. die Personen, welche eine Pro-
duktions- oder Handelstätigkeit im Bereich des Weines beginnen möchten, über die Grund-
lage des Steuerwesens zu informieren. 

DER LANDWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMER
Die Produktion und der Verkauf von Weinbauprodukten kann von Subjekten ausgeübt 

werden, die auf eigenem Grund und Boden bzw. auf jenem anderer Subjekte, Weinreben 
anbauen und dadurch Trauben ernten, aus denen der Wein hergestellt und verkauft wird.  

In diesem Fall übernimmt das Subjekt gemäß der Auslegung, die im Artikel 2135 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, umgewandelt durch das so genannte „Orientierungsgesetz“ 
(GvD Nr. 228 vom 18. Mai 2001) enthalten ist, die Bezeichnung landwirtschaftlicher Unter-
nehmer. Das erzielte Einkommen wird gemäß den Vorschriften des Art. 32 des Tuir, das die 
landwirtschaftlichen Einkommen regelt, besteuert.

Im Sinne des Artikels 2135 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist jenes Subjekt ein land-
wirtschaftlicher Unternehmer, dessen Tätigkeit unmittelbar auf Folgendes ausgerichtet 
ist:
· den Anbau;
· die Forstwirtschaft;
· die Tierzucht;
· Tätigkeiten, die mit den oben genannten im Zusammenhang stehen.

Unter Anbau, Forstwirtschaft und Tierzucht sind Tätigkeiten zu verstehen, die für die 
Pfl ege und Entwicklung des biologischen Verlaufes bzw. für eine Phase des Verlaufs  der 
Pfl anzen oder Tiere nötig sind, die den Grund und Boden, den Wald bzw. das Süß-, Brack- 
oder Meerwasser beanspruchen oder beanspruchen können.

Als zusammenhängend mit den oben genannten Tätigkeiten werden jene Tätigkeiten 
betrachtet, die vom landwirtschaftlichen Unternehmer selbst ausgeübt werden und die 
Bearbeitung, Aufbewahrung, Umwandlung, Vermarktung und Bewertung der Produkte zum 
Ziel haben, die vorwiegend durch die Bearbeitung des Bodens, des Waldes oder der Tier-
zucht erzielt wurden.

Aus den genannten Erläuterungen geht hervor, dass der landwirtschaftliche Unter-
nehmer auch dann als solcher zu betrachten ist, wenn er Umwandlungen, Bearbeitungen
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und dergleichen von landwirtschaftlichen Produkten durchführt, die bei Dritten gekauft 
wurden, vorausgesetzt dass die eigenen Produkte überwiegen. 

REFORM DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS
Mit Gesetz Nr. 38 vom 7. März 2003, ist die Verordnung an die Regierung für die Neu-

regelung des Landwirtschaftssektors,  erlassen worden. 

Die Rechtsverordnung betrifft im Besonderen:
· Die Modernisierung des Landwirtschaftssektors, die Fischerei, die Fischzucht, die 

Agrarprodukte, die Ernährungsmittel und den Wald;
· Die biologische Landwirtschafts- und Agrarproduktion;
· Die Förderung und Entwicklung der biologischen, landwirtschaftlichen   Unternehmen 

und die Viehzucht.

DIE KELLEREIGENOSSENSCHAFTEN UND DIE KONSORTIEN
Die Weinproduktion kann durch die Kellereigenossenschaften erfolgen, die normaler-

weise in der juristischen Form einer Verarbeitungsgenossenschaft aufgebaut sind. Diese 
Strukturen produzieren Wein, wobei sie vorwiegend Trauben der Genossenschaftsmitglie-
der verwenden, die normalerweise landwirtschaftliche Unternehmer sind.

Die Kellereigenossenschaften fallen, wie im Rundschreiben der Generaldirektion für 
Zusammenarbeit Nr. 96 vom 9. Dezember 1965 erklärt, in den Bereich der landwirtschaft-
lichen Genossenschaften.

Außerdem sind die landwirtschaftlichen Unternehmer, die Genossenschaften der land-
wirtschaftlichen Unternehmer und ihre Konsortien, im Sinne des Artikels 1 des Orientierungs-
gesetzes (GvD Nr. 228/2001), wenn sie für die Ausübung der Tätigkeiten gemäß Art.2135 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches vorwiegend Produkte der Mitglieder verwenden bzw. den Mitglie-
dern vorwiegend Güter und Dienstleistungen anbieten, die der Pfl ege und Entwicklung des 
biologischen Ablaufes dienen, als landwirtschaftliche Unternehmer zu betrachten                 

Für die Gründung einer Genossenschaft sind im Sinne des Artikels 2522, Absatz eins 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, mindestens neun Mitglieder nötig.

Weniger Mitglieder – und zwar mindesten drei – sind nur dann zulässig, wenn diese 
natürliche Personen sind und die Gesellschaft die Bedingungen einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung übernimmt.

Es wird daran erinnert, dass die eben genannte Mindestanzahl für die Gründung einer 
Genossenschaft, auch später beibehalten werden muss. Sollte sich die Anzahl der Mitglieder 
verringern, muss die Anzahl innerhalb einer Höchstfrist von einem Jahr ergänzt werden. Nach 
Ablauf dieser Frist wird die Gesellschaft aufgelöst und muss in Liquidation gestellt werden. 

Nur für besondere vom Gesetzgeber festgelegte Genossenschaften, kann die Min-
destanzahl der Mitglieder verschieden von den oben genannten sein. 

Die landwirtschaftlichen Unternehmer können für die Bewirtschaftung und für die 
Durchführung bestimmter Tätigkeiten, auch eine Gemeinschaftsorganisation errichten. In 
diesem Fall spricht man von einer Weingenossenschaft. 

Ziel und Zweck der Weingenossenschaften auf nationaler Ebene ist der Schutz, 
die Aufwertung und Pfl ege der Interessen in Bezug auf Weine, besonders jener mit der 
- Bezeichnung kontrollierter Herkunft – die in verschiedenen geographischen Gegenden Italiens 
produziert werden. Für diesen Zweck unternehmen die Genossenschaften zum Beispiel folgendes: 
· Sie organisieren und koordinieren im Bereich ihrer Zuständigkeit, die Tätigkeiten 

der Subjekte, die an der Produktion und Vermarktung der Herkunftsbezeichnungen 
zwecks Schutz und Bewertung der Herkunftsbezeichnungen selbst, interessiert sind.

· Eine Gruppe von Weinexperten führen zuerst an den Trauben und dann am Wein Un-
tersuchungen durch, damit die Güte des Produktes garantiert werden kann, das unter 
strengster Beachtung der traditionellen Systeme und der neuesten Abfülltechnologi-
en, in Flaschen abgefüllt wird und die Eigenschaften des Weins auf Zeit, gewährleis-
tet werden können;
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· Vom technischen Gesichtspunkt und vom Image aus wird das Möglichste für die direk-
te und indirekte Aufwertung der Herkunftsbezeichnungen, auch durch die Organisati-
on von Weinwettbewerben, unternommen;

· Sie arbeiten mit Körperschaften und Subjekten zusammen, die aus denselben Grün-
den, Initiativen für die Aufwertung und Unterstützung der Weinerzeugung und der 
geschützten Produkte fördern und durchführen;

· Sie pfl egen die Ausbildung und besorgen den technischen Beistand bei den verschie-
densten Phasen der Weinerzeugung und geben allgemeine Ratschläge für die Verwen-
dung der Herkunftsbezeichnungen.

DIE WIEDERVERKÄUFER VON WEINBAUPRODUKTEN
Unter den Wiederverkäufern von Weinen, sind auch die Enotheken, das sind Geschäfts-

lokale in denen der Wein nicht nur aufgeschenkt wird sondern das Produkt auch in Flaschen 
gekauft werden kann, von wesentlicher Bedeutung. 

 Vom steuerlichen Standpunkt aus, sind die Enotheken Gewerbebetriebe, deren Ein-
künfte als Unternehmenseinkommen zu betrachten sind.
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In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass trotz der Reform des Gesellschafts-
rechts, das Grundprinzip unverändert geblieben ist, gemäß dem das Unternehmensein-
kommen durch die Übertragung der Erhöhungs- und Minderungsschwankungen aus dem 
Gewinn- und Verlustkonto, die sich infolge der angewandten Kriterien gemäß den Bestim-
mungen des Tuir ergeben haben und sich auf das Geschäftsjahr beziehen, das im Besteue-
rungszeitraum abgeschlossen wurde, zu ermitteln ist.

PAUSCHALEINKOMMEN
Wie bereits mit Bezug auf einige Tätigkeiten erwähnt, sieht Artikel 56 des Tuir, durch die Anwen-

dung eines Ertragskoeffi zienten auf den Betrag der erzielte Erlöse, eine begünstigte Besteuerung vor. 

Im Besonderen handelt es sich dabei um:
· Tätigkeiten im Zusammenhang mit Produkten, die im Ministerialdekret vom 19. März 

2004 angeführt sind und für welche der Ertragskoeffi zient von 15% anzuwenden ist;
· Tätigkeiten, welche die Übergabe von Leistungen an Dritte betreffen, die vorwiegend 

durch die Verwendung der Geräte oder Mittel des Betriebes durchgeführt werden 
und normalerweise für die landwirtschaftliche Haupttätigkeit verwendet werden, für 
welche der Ertragskoeffi zient von 25% anzuwenden ist. 

Schlussendlich wird daran erinnert, dass die von Artikel 56-bis vorgesehenen Bestim-
mungen auch für verschiedene Einkünfte zu verwenden sind, die mit gelegentlicher land-
wirtschaftlicher Tätigkeit zusammenhängen und die Grenzen überschreiten, die von Arti-
kel 32, Absatz 2, Buchstabe c des Tuir vorgesehen sind. 

TABELLE 1 – EINKOMMENSTEUERN
TÄTIGKEIT BEDINGUNGEN ART DES EINKOMMENS
Reine landwirtschaftli-
che Tätigkeit

Anbau und Vertrieb von landwirt-
schaftlichen Produkten, die auf dem 
eigenen Grund angebaut wurden

Einkommen aus der 
Landwirtschaft

Mit der Landwirtschaft 
zusammenhängende
Tätigkeit

- Güter, die im MD 19. März 2004 
eingeschlossen sind;

- Eingehaltener Vorrang

Einkommen aus der 
Landwirtschaft

- Güter, die im MD 19. März 2004 
nicht eingeschlossen sind;

- Eingehaltener Vorrang

Pauschales Einkommen 
des Unternehmens

- Güter, die im MD 19. März 2004 
eingeschlossen sind;

- Nicht eingehaltener Vorrang

- Bis zur zweifachen 
selbst produzierten 
Menge: Landwirtschaft-
liches Einkommen;

- Auf dem Überschuss:
 Ordentliches Unterneh-

menseinkommen
- Nicht im MD 19. März 2004 einge-

schlossene Güter;
- Nicht eingehaltener Vorrang

Ordentliches Unterneh-
menseinkommen

Landwirtschaftliche
und/oder damit zusam-
menhängende Tätigkeit

Durchgeführt von Kapitalgesellschaf-
ten, Handelsgesellschaften, Genossen-
schaften, Versicherungsgesellschaften 
auf Gegenseitigkeit bzw. von Perso-
nengesellschaften, die die verschieden 
von den einfachen Gesellschaften sind 

Ordentliches Besteue-
rungssystem der Unter-
nehmen

Handelstätigkeit Vermarktung der Produkte von Drit-
ten (Trauben und/oder Wein)

Ordentliches Besteuerungs-
system der Unternehmen
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III. DIE IRAP

ALLGEMEINE ASPEKTE
Wie für die Einkommensteuern, muss auch für die Irap zwischen Weinanbauproduzen-

ten, die Inhaber von Einkünften aus der Landwirtschaft sind und den Subjekten unterschie-
den werden, die tatsächliche eine Unternehmertätigkeit ausüben.

 Auch wenn die Steuer auf den reinen Produktionswert der Tätigkeit angewandt 
wird, die im Gebiet der Region ausgeübt wird, ändert sich die Ermittlung des reinen Pro-
duktionswertes aufgrund der durchgeführten Art der Tätigkeit. 

 Werden im ersten Fall spezifi sche Bestimmungen angewandt, die für die landwirt-
schaftlichen Produzenten vorgesehen sind, besonders mit Hinsicht auf die Ermittlung der 
steuerpfl ichtigen Grundlage und die anwendbaren Steuersätze, gelten im zweiten Fall die 
ordentlichen Bestimmungen, die für Handelsunternehmer vorgesehen sind.

LANDWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMER

BEMESSUNGSGRUNDLAGE
Die Bemessungsgrundlage der Irap besteht für die Landwirte aus den Entgelten, die 

zwecks MwSt. registriert werden müssen und zwar nach Abzug der folgenden Ausgaben:
· Anschaffungen für die Landwirtschaft, die der MwSt.-Registrierung unterliegen;
· Pfl ichtversicherungsbeiträge  gegen Arbeitsunfälle; 
· Ausgaben für Lehrlinge und Behinderte;
· Ausgaben für das Personal, das mit Arbeits- und Ausbildungsvertrag eingestellt wurde;

Nicht abzugsfähig sind folgende Elemente:
· Die Personalkosten (Dienstaltersentschädigung, Zahlungen zugunsten der meisten An-

gestellten usw.);
· Entgelte für Leistungen selbständiger Arbeit, die üblicherweise nicht durchgeführt 

werden;
· Kosten für Leistungen geregelter und dauerhafter Mitarbeit;
· Entgelte für Arbeitsleistungen, die den Leistungen selbständiger Arbeit gleichgestellt 

sind;
· Gewinne, die den stillen Gesellschaftern zustehen;
· Die Quote der Passivzinsen aus den Leasingverträgen;   
· Verluste auf Guthaben.

Die Art der Ermittlung der oben angeführten Besteuerungsgrundlage betrifft landwirt-
schaftliche Unternehmen, die das Einkommen auf Grund des Katastertarifs ermitteln. 

Die Kapital- und Personengesellschaften hingegen, die verschieden von den einfachen 
Gesellschaften sind, ermitteln die Bemessungsgrundlage gemäß den Regeln, die für die 
Handelsgesellschaften vorgesehen sind. Trotzdem verwenden auch die Letzteren den her-
abgesetzten Steuersatz von 1,9%.

Wird die Tätigkeit in mehreren Regionen von natürlichen Personen, einfachen Gesell-
schaften und nicht gewerblichen Gesellschaften in den Grenzen ausgeübt, die von Art. 32 
des Tuir vorgesehen sind, muss die Bemessungsgrundlage je nach Größe der Grundstücke 
aufgeteilt werden, die in jeder einzelnen Region liegen. 

DIE WAHL DER ORDENTLICHEN BESTEUERUNG
Landwirtschaftliche Produzenten, die Inhaber eines landwirtschaftlichen Einkommens 

gemäß Art. 32 des Tuir sind, können die Ermittlung der Bemessungsgrundlage auf die glei-
che Art und Weise wie die Unternehmen vornehmen, vorausgesetzt, dass die Wahl zwecks 
Irap in der Einkommenserklärung, vorgenommen wird.
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Ist die Wahl durchgeführt, ist bis Widerruf und in jedem Fall für mindestens vier Jahre 
gültig.

STEUERSÄTZE
Nachfolgend werden die Irap - Steuersätze für Subjekte angeführt, die im Weinanbau 

und im Weinerzeugungssektor tätig sind. 
· Für den Zeitraum 1998 – 2004: 1,9%;
· Für den Steuerzeitraum 2005: 3,75%;
· Für die folgenden Besteuerungszeiträume 4,25%.

LANDWIRTE MIT ENTLASTUNGSSYSTEM
Von der Irap sind landwirtschaftliche Produzenten befreit, die auch von der MwSt. 

– befreit sind und im Vorjahr einen Geschäftsumsatz von nicht mehr als 2.582, 28 Euro 
(bzw. 7.746,85 Euro ausschließlich für landwirtschaftliche Tätigkeiten in Berggemeinden 
mit weniger als Tausend Einwohner oder in sonstigen Berggebieten mit weniger als 500 
Einwohnern, die von der Region ermittelt wurden) erzielt haben, und deren Umsatz min-
destens zu zwei Dritteln aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten und Fische-
reiprodukten besteht, die im ersten Teil der Tabelle A, die dem DPR Nr. 633/1973 beigelegt 
ist, angeführt sind.

Diese landwirtschaftlichen Produzenten übernehmen die Eigenschaft der passiven Irap 
Subjekte, wenn sie im Lauf des Jahres für Umsätze, die verscheiden von den oben genann-
ten sind, die Grenzen durch Abtretungen von abschreibbaren Gütern, welche nicht zur 
Ermittlung des Geschäftsumsatzes beitragen, überschreiten.

HANDELSUNTERNEHMEN

BEMESSUNGDGRUNDLAGE
Im Falle eines Handelsunternehmens muss für die Ermittlung der Bemessungsgrund-

lage auf die Punkte des Wirtschaftskontos Bezug genommen werden und zwar auf den 
algebraischen Differenzbetrag zwischen der Summe

1 – Produktionswert:
· Erlöse aus dem Verkauf und den Leistungen;
· Schwankung der Restbestände von Produkten in Bearbeitung, der Halbfertigwaren 

und Fertigwaren;
· Schwankung der Arbeiten auf Bestellung;
· Erhöhungen der Anlagewerte durch interne Arbeiten;
· Sonstige Erlöse und Erträge. Beiträge die auf Grund von gesetzlicher Bestimmungen 

entrichtet wurden, sind eingeschlossen. Ausgenommen sind Beiträge, die mit nicht 
abzugsfähigen, negativen Bestanteilen im Zusammenhang stehen;

Und der Betrag:

2 – Produktionskosten:     
· Für Rohstoffe, Hilfsstoffe, Konsumgüter und Waren;
· Für Dienstleistungen;
· Für die Inanspruchnahme der Güter von Dritten;
· Abschreibungen und Entwertungen;
· Schwankung der Restbestände von Rohstoffen, Hilfsstoffen, Konsumgütern und Waren; 
· Aufwendungen die verschieden von der Verwaltung sind mit Ausnahme der Verluste 

auf Guthaben.

Auch in diesem Fall sind folgende Beträge abzugsfähig:
· Personalkosten (Tfr, Zahlungen zu Gunsten der meisten Angestellten usw.);
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· Entgelte für Leistungen selbständiger Arbeit, die üblicherweise nicht durchgeführt 
werden;

· Kosten für Leistungen geregelter und dauerhafter Mitarbeit;
· Entgelte für Arbeitsleistungen, die den Leistungen selbständiger Arbeit gleichgestellt 

sind;
· Gewinne, die den stillen Gesellschaftern zustehen;
· Die Quote der Passivzinsen aus den Leasingverträgen;   
· Verluste auf Forderungen.

SUBJEKTE, DIE NICHT ZUR ABFASSUNG DER ERFOLGSBILANZ VER-
PFLICHTET SIND

Für die Personengesellschaften, die Einzelunternehmen und für alle anderen Subjek-
te, die im Sinne des Artikels 2425 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht zur Abfassung der 
Erfolgsbilanz verpfl ichtet sind, wird die IRAP Bemessungsgrundlage mit denselben Kriteri-
en ermittelt, die für die Kapitalgesellschaften vorgesehen sind.

SUBJEKTE MIT VEREINFACHTER BUCHHALTUNG
Die Subjekte mit vereinfachter Buchhaltung ermitteln die Bemessungsgrundlage mit 

den selben Kriterien, die für Subjekte mit ordentlicher Buchführung vorgesehen sind. Sie 
müssen für die Neubewertung der negativen und positiven Bestanteile, den Entwurf der 
Erfolgsbilanz verwenden, der von Art. 2425 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehen ist. 

SUBJEKTE MIT PAUSCHALBESTEUERUNG
Subjekte mit vereinfachter Buchhaltung müssen die Bemessungsgrundlage gemäß den-

selben Kriterien ermitteln, die für Subjekte mit der ordentlichen Buchhaltung vorgesehen 
sind und müssen die neue Klassifi zierung der positiven und negativen Posten durchführen, 
indem sie Aufstellung gemäß Art.2425 des Bürgerlichen Gesetzbuches verwenden. 

STEUERSÄTZE
Für Handelsunternehmen wird der ordentliche Steuersatz von 4,25% angewandt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die einzelnen Regionen den Steuersatz um höchstens 
einen Punkt erhöhen können.

Für diesen Zweck wird bei Vorhandensein von besonderen Steuersätzen auf die regio-
nalen Bestimmungen, verwiesen.

ABZÜGE

ABZUGSFÄHIGE SPESEN
Für beide Kategorien (landwirtschaftliche Unternehmer und Handelsunternehmer), 

sind folgende Abzüge zulässig:
· Die Versicherungspfl ichtbeiträge gegen Arbeitsunfälle; 
· Die Ausgaben für Lehrlinge;
· Die Ausgaben für behinderte Arbeitnehmer;
· Im Ausmaß von 100%, die Ausgaben für Arbeits- und Ausbildungsverträge.

Außerdem sind ab 1. Jänner 2005 auch die Kosten für die Angestellten von Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten aller Steuerpfl ichtigen, mit Ausnahme der öffentlichen Verwal-
tungen, auch jene für die genannten Angestellten abzugsfähig, die von Unternehmerkon-
sortien für die Durchführung von gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen 
getragen wurden.
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ZUSÄTZLICHE ABZÜGE
Für alle Subjekte, die öffentlichen Verwaltungen ausgenommen, ist ab dem Steuer-

zeitraum nach dem 31. Dezember 2004, vom Wert der Nettoproduktion vor der regionalen 
Aufteilung ein zusätzlicher Abzug vorgesehen und zwar von:
· 8.000 Euro, wenn die Bemessungsgrundlage 180.759,91 Euro  nicht überschreitet;
· 6.000 Euro, wenn die Bemessungsgrundlage 180.759,91 Euro, aber nicht 180.839,91 

Euro überschreitet;
· 4.000 Euro, wenn die Bemessungsgrundlage 180.839,91 Euro, aber nicht 180.919,91 

Euro überschreitet;
· 2.000 Euro, wenn die Bemessungsgrundlage 180.919,91 Euro, aber nicht 180.999,91 

Euro überschreitet.

ABZUG FÜR NICHT SELBSTÄNDIGE ARBEIT
Außerdem steht ab 1. Jänner 2003, für jeden nicht selbständigen Arbeiter ein Abzug 

von 2.000 Euro unter der Bedingung zu, dass die positiven Bestandteile, die zur Bildung 
des Produktionswertes beitragen, im Besteuerungszeitraum nicht 400.000 Euro überschrei-
ten.

Der zustehende Höchstbetrag des Abzuges ist gleich 10.000 Euro. 

Arbeitnehmer, die für die Zuweisung des Abzuges von Bedeutung sind, müssen folgen-
de Eigenschaften aufweisen:
· Sie können nicht mit einem Arbeits- und Ausbildungsvertrag aufgenommen worden 

sein;
· Sie können nicht behindert sein;
· Es können keine Lehrlinge sein;
· Sie müssen für den gesamten Steuerzeitraum ein Vollzeitarbeitsverhältnis aufweisen. 

Bei einem niedrigeren Zeitraum, muss der Abzug dem Arbeitszeitraum angeglichen 
werden.

ABZUG FÜR DIE FÖRDERUNG VON ARBEITSSTELLEN
Letztendlich können alle Subjekte, mit Ausnahme der öffentlichen Verwaltungen, 

welche die Anzahl der Arbeitnehmer mit Teilzeitarbeitsvertrag mit Bezug auf die Anzahl 
der Angestellten erhöhen, die mit demselben Vertrag im Steuerzeitraum zum 31. Dezem-
ber 2004 angestellt waren, die Kosten des genannten Personals bis zu einem Jahreshöchst-
betrag von 20.000 Euro für jeden neuen Angestellten absetzen und zwar begrenzt auf die 
gesamte Erhöhung der Kosten des Personals, das im Artikel 2425, erster Absatz, Buchstabe 
B), Nummern 9) und 14) des Bürgerlichen Gesetzbuches, angeführt ist. 

In den Bereichen, für welche die von Artikel 87, Absatz 3, Buchstabe a) und c) vorgese-
henen Abweichungen des Abkommens anwendbar sind, mit dem die Europäische Gemein-
schaft gegründet wurde, wird der abzugsfähige Betrag verdoppelt. Diese Abweichungen 
sind in der italienischen Charta in welcher die regionalen Unterstützungsmaßnahmen für 
den Zeitraum 2000-2006 festgesetzt sind, vorgesehen.

Für die Berechnung ist die Aufstockung des genannten Personals in den drei Besteue-
rungszeiträumen, nach jenem zum 31. Dezember 2004, von Bedeutung. Der mittlere,  in 
den genannten Steuerzeiträumen erreichte Personalstand, bildet die höchste Aufstockung, 
für welche in den folgenden Steuerzeiträumen die Begünstigung in Anspruch genommen 
werden kann. 

Zur Beachtung

Es wird daran erinnert, dass diese Begünstigung, vorgesehen von Gesetz Nr. 311 vom 30. 
Dezember 2004 (Finanzgesetz 2005), ab jenem Besteuerungszeitraum anzuwenden ist, 
während dem die Genehmigung seitens der Europäischen Kommission, im Sinne des Artikels 
88, Absatz 3 des Gründungsabkommens der Europäischen Union, eintretet.       
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IV. DIE MEHRWERTSTEUER

STEUERSÄTZE UND KLASSIFIZIERUNG DER WEINBAUPRO-
DUKTE FÜR MWST.-ZWECKE

In Bezug auf die Herstellung und die Bearbeitung der Weinbauprodukte werden in der 
dem DPR Nr. 633/1972 beigelegten Tabelle A im I. Teil die folgenden Produkte als Produkte 
der Landwirtschaft und der Fischzucht klassifi ziert:
· das genießbare, frische, getrocknete oder zeitweilig konservierte Obst (Nr. 18. Tab. 

A);
· der teilweise gegärte Weinmost, der mit einer anderen Verarbeitungsmethode als 

jener mit Alkoholzusatz verarbeitet wurde und der Most frischer Trauben, die auch 
mit Alkohol verarbeitet werden (Nr. 35, Tab. A);

· die Weine frischer Trauben, mit Ausnahme jener, die als Liköre und als Getränke mit 
Alkoholzusatz verarbeitet werden und jener, deren Alkoholgehalt 22 Grad überschrei-
tet (Nr. 36, Tab. A).

Was die Trauben betrifft, ist keine genaue Unterscheidung zwischen den Trauben, die 
für den Konsum (Tafeltrauben) und jenen, die für die Weinverarbeitung bestimmt sind 
vorgesehen.

Die Finanzverwaltung hat sich in der Vergangenheit bereits diesbezüglich geäußert 
und klargestellt, dass die Trauben für die Weinverarbeitung, unter der Zollnummer 08.04 
klassifi ziert, zum Frischobst bzw. zum getrockneten oder zum kurzfristig konservierten 
Obst zählt, das in der Tabelle A, unter Nr. 18, erster Teil angegeben ist.

Aus diesem Grund wird, sowohl für die Tafeltrauben als auch für die Trauben für die 
Weinproduktion ein Ausgleichsprozentsatz von 4% angewandt, der wie nachfolgend ange-
führt, bei Anwendung der Sonderbesteuerung zutrifft.

Die Unterscheidung zwischen den Tafeltrauben und den Trauben für die Weinprodukti-
on ist nur in Bezug auf den anwendbaren MwSt.-Prozentsatz von Gewicht.

Während für die Trauben für die Weinproduktion der Prozentsatz von 10% angewandt 
wird (die Trauben für die Weinproduktion sind unter Nr. 22 der Tabelle A, dritter Teil ange-
führt) fi ndet für die Tafeltrauben der vorgesehene Prozentsatz von 4% Anwendung.

TABELLE 2 – MWST.-PROZENTSÄTZE 
UND AUSGLEICHSPROZENTSÄTZE

PRODUKT MWST.-PROZENTSATZ AUSGLEICHSPROZENTSATZ

Tafeltrauben

Trauben für die Weinproduktion

  4%

10%

4%

4%

MWST.-REGELUNGEN
Die Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungstätigkeit der Produkte aus dem 

Weinbau unterliegen je nach Ausführungsart der Tätigkeit verschiedenen Bestimmungen.

Insbesondere muss man unter den folgenden Voraussetzungen unterscheiden:
· landwirtschaftliche Betriebe, die das Produkt herstellen und verarbeiten (Trauben 

und/oder Wein);
· Handelsbetriebe, die das bei Dritten gekaufte Produkt verkaufen (Trauben und/oder 

Wein).
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LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE
In dem Fall, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb eine Tätigkeit ausübt deren Zielset-

zung die Produktion und der Verkauf des eigenen Produktes ist, dann fi ndet, wie bereits 
vorher angegeben die Anwendung der von Art. 34 des DPR Nr. 633 vom 26. Oktober 1972 
vorgesehene Regelung für die landwirtschaftlichen Unternehmen Anwendung.

Diese Bestimmung sieht folgende Besteuerungssysteme vor:
· Sonderbesteuerung;
· vereinfachte Besteuerung;
· Steuerbefreiung;
· ordentliche Besteuerung.

SONDERBESTEUERUNG
DAVON BETROFFENE PERSONEN

Die Sonderbesteuerung, die aus einer besonderen Regelung in dem die MwSt. abge-
setzt wird besteht, wird angewandt:
· Bei den Herstellern von Weinbauprodukten welche die Tätigkeit laut Artikel 2135 des 

Bürgergesetzbuches als Einzelunternehmer oder in Gesellschaftsform ausüben u.z. 
unabhängig vom Geschäftsumsatz den sie im vorhergehenden Kalenderjahr erzielt 
haben; darunter fällt auch die Vermarktung von den bei Dritten angekauften Trauben 
von Seiten der landwirtschaftlichen Unternehmer, vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit 
gegenüber der Vermarktung der Trauben eigener Produktion nicht vorwiegt;

· bei den Produktionsgenossenschaften im Weinsektor und ihren Konsortien, die in 
Rechnung ihrer Mitglieder den Verkauf der gelieferten Produkte vornehmen;

und zwar nur in Bezug auf die Veräußerung von Produkten aus der Landwirtschaft und 
der Fischerei, die aus Tabelle A, Teil I, dem DPR Nr. 633/1972 beigeschlossen, hervorge-
hen, unter der Bedingung, dass bei Ankauf des Produktes die MwSt. angewandt wurde.

Die Sonderbesteuerung wird auch in folgenden Fällen angewandt:
· bei Zubereitung, Konservierung, Verarbeitung und direkter Vermarktung der eigenen 

Produkte;
· bei Zubereitung, Konservierung, Verarbeitung und Vermarktung der bei Dritten ge-

kauften Produkte, unter der Bedingung dass, das Prinzip der Prävalenz befolgt wird. 
Das heißt, dass der Gesamtbetrag der letzt genannten Produkte nicht höher als jener 
aus dem eigenen Anbau sein darf.

Aus diesem Grund unterliegt die Tätigkeit des Weinbaues weiterhin, wie nachfolgend be-
schrieben der Sonderbesteuerung, vorausgesetzt, dass das Prinzip der Prävalenz befolgt wird.

ANWENDUNGSART

Die Sonderbesteuerung besteht aus einer Regelung in der die MwSt. abgezogen wird. 
Das heißt dass, während die Steuer in Bezug auf die Veräußerungen landwirtschaftlicher 
Produkte (ausgeschlossen die gelieferten Produkte) mittels Anwendung der Prozentsätze 
festgelegt wird, werden hingegen für die Berechnung der MwSt., die in den eigenen Minis-
terialdekreten festgelegten Prozentsätze angewandt.

Es ist  die folgende Berechnung vorzunehmen:

Steuer auf Veräußerungen, die mit dem ordentlichen Steuersätzen festgesetzt wurde

-

Absetzbare Steuer, die den Ausgleichsprozentsätzen entspricht

=

MwSt.-Schuld/MwSt.-Guthaben

Für die Hersteller von Weinbauprodukten, welche die Sonderbesteuerung anwenden 
besteht weiterhin die Pfl icht, die Berechnung der eventuell geschuldeten MwSt. vorzuneh-
men und die entsprechenden Einzahlungen innerhalb der für alle Steuerzahler gültigen 
vorgesehenen Verfallsfristen durchzuführen.
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Beispiel:

Abtretung von Weintrauben von Seiten eines Landwirtes für einen Betrag von 6.000 Euro 
ausschließlich MwSt.

Wie bereits erwähnt, unterliegt die Abtretung von Weintrauben:

- einem MwSt.-Satz von 10%;
- einem Ausgleichsatz von 4%.

Daher sieht die Berechnung der MwSt. folgendermaßen aus:
MwSt. auf steuerpfl ichtige Geschäfte = 6.000 x 10% = 600 Euro;

Absetzbare MwSt. = 6.000 x 4% = 240 Euro;

Geschuldete MwSt. = 600 – 240 = 360 Euro.

Zur Beachtung

Das Gesetzesdekret Nr. 35 vom 14. März 2005 hat, obwohl es zu dem Zeitpunkt, als es 
in Druck aber noch nicht in Gesetz umgewandelt war, die Anwendung des MwSt.-Sonder-
systems abgeändert.

Vor den oben genannten Abänderungen war vorgesehen, dass dieses System ab 1. Jän-
ner 2006  nur für Landwirte mit einem Geschäftsvolumen von nicht mehr als 20.658,28 
Euro angewandt wird, das zu mindestens zwei Dritteln aus Abtretungen von Landwirt-
schafts- und Fischereierzeugnissen, gemäß Teil eins der Tabelle A besteht, die dem DPR Nr. 
633/1972 beigelegt ist.

Aufgrund der neuen Verfügungen hingegen, die seit 17. März 2005 in Kraft sind, ist die 
Grenze von 20.658,28 Euro abgeschafft und das Sondersystem der MwSt. wird unabhängig 
vom Geschäftsvolumen, auf alle landwirtschaftlichen Unternehmen angewandt.

VOM SONDERSYSTEM AUSGESCHLOSSENEN GESCHÄFTE

Das Sondersystem der MwSt. wird für folgende Geschäfte nicht angewandt:
· Abtretungen von Landwirtschaftserzeugnissen, falls der Kauf nicht der MwSt. unter-

liegt, vorausgesetzt dass der Abtreter, der Schenkende oder der Lieferant dem or-
dentlichen System unterliegt;

· Abtretungen von Landwirtschaftserzeugnissen, die bei Dritten gekauft werden und 
falls die bei Dritten erworbenen Produkte, von der Menge her, jene aus eigener Her-
stellung übertreffen.

Für dieser Geschäfte wird die MwSt. folgendermaßen berechnet:

MwSt. auf den Verkauf, die mit den ordentlichen Steuersätzen ermittelt wird

-

MwSt. auf den Einkauf und die Einfuhren von nicht abschreibbaren Gütern und auf Leistungen 
die ausschließlich zur Herstellung dieser Güter und Dienstleistungen verwendete werden

=

Geschuldete MwSt./ MwSt. Guthaben

Diese Geschäfte müssen getrennt eingetragen und bei der jährlichen Abrechnung und 
bei der Steuererklärung, getrennt angegeben werden.

ÜBERGANG VOM SONDER- ZUM ORDENTLICHEN SYSTEM

Der Übergang vom Sonder- zum ordentlichen System fi ndet bei allen Weinbaubetrei-
bern und Weinerzeugern jederzeit Anwendung, wenn sie sich für das ordentliche System 
entscheiden.

Der Übergang vom Sonder- zum ordentlichen System bringt die Notwendigkeit einer 
Richtigstellung der Absetzung, begrenzt auf jene Güter mit sich, die sich im Betreib befi n-
den und noch nicht abgetreten wurden. 

Diese Güter müssen aus dem entsprechenden Inventar hervorgehen, das ohne beson-
dere Formalitäten zu verfassen ist.
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Das sich daraus ergebende MwSt.- Guthaben kann ab der ersten periodischen Jahres-
abrechnung verwendet werden.

Die Wahl muss in der ersten MwSt.- Erklärung angewandt werden, die vom Steuerzah-
ler nach der getroffenen Wahl eingereicht wird, oder falls er von der Einreichung befreit 
ist, innerhalb der Frist, die für die Abgabe vorgesehen ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Fehlen dieser Mitteilung (wird mit einer Geld-
strafe von 258 Euro bis 2.065 Euro geahndet) auf das Verhalten des Steuerzahlers und auf 
die Art und Weise seiner Buchführung, Bezug genommen wird.

Die getroffene Wahl gilt bis Widerruf und in jedem Fall für mindestens 3 Jahre.

ÜBERGANG VOM ORDENTLICHEN ZUM SONDERSYSTEM

Bei Übergang vom ordentlichen zum Sondersystem muss für nicht verkaufte Güter, die 
im ordentlichen System abgesetzte MwSt. ermittelt werden.

Für diesen Zweck wird die MwSt. mittels Anwendung der zum Zeitpunkt der Richtig-
stellung geltenden Ausgleichssätze berechnet.

Der Unterschiedsbetrag aus dieser Berechnung muss bei der nächsten periodischen 
Abrechnung verbucht werden.

AUSÜBUNG MEHRERER LANDWIRTSCHAFTLICHER TÄTIGKEITEN

Es kann vorkommen, dass der Weinbauunternehmer im Bereich desselben landwirt-
schaftlichen Unternehmens mehrere in organisatorischer Hinsicht voneinander verschiede-
ne Tätigkeiten ausübt und diese getrennt voneinander verwalten will, indem er verschie-
dene MwSt.-Systeme anwendet.

Diesbezüglich hat Absatz 10, des Artikels 34 des DPR Nr. 633/1972 zur Umgehung der 
Steuerhinterziehung und zur Beseitigung von Handelsmissbräuchen und –verzerrungen, das 
Verbot der freiwilligen Trennung der Tätigkeiten – im Allgemeinen vom Artikel 36, dritter 
Absatz, des DPR Nr. 633/1972 vorgesehen – festgelegt.

Diese Verfügung, welche vorher bis zum 31. Dezember 2005 aufgehoben wurde, ist 
vom Gesetzesdekret Nr. 35 vom 14. März 2005, endgültig abgeschafft worden.

Folglich ist ab dem Datum des Inkrafttretens des Gesetzes Nr. 35/2005 (17.März 2005) 
für die betreffenden landwirtschaftlichen Unternehmen, die Trennung der Tätigkeiten 
möglich (indem für die einen das Sonder- und für die anderen das ordentliche System 
angewandt wird), falls sich ein Vorteil ergeben sollte.

VEREINFACHTES SYSTEM
DAVON BETROFFENE SUBJEKTE

Das vereinfachte MwSt.- System wird auf Weinbauunternehmer angewandt:
· welche im Vorjahr ein Geschäftsvolumen zwischen 2.582,28 Euro (oder 7.746,85 Euro 

für Berggemeinden) und 20.658,28 Euro erzielt haben;
· deren Geschäftsvolumen mindestens zu zwei Dritteln aus Abtretungen von Landwirt-

schafts- und Fischereierzeugnissen besteht, welche im ersten Teil der Tabelle A ein-
geschlossen sind, die dem D.P.R. Nr. 633/1972 beigelegt ist. 

VORGEHENSWEISEN

Das vereinfachte System besteht hauptsächlich in einer Reihe von buchhalterischen 
Vereinfachungen.

Weinbauern, die unter dieses System fallen sind von der Verpfl ichtung zur periodi-
schen Abrechnung und zur entsprechenden Einzahlung befreit, während sie folgenden Er-
füllungen nachkommen müssen:
· Ausstellung der Rechnung; 
· Nummerierung und Aufbewahrung der ausgestellten Rechnungen und der Einkaufs-

rechnungen;
· Zusammenfassende Eintragung der ausgestellten Rechnungen je nach Steuersatz, 
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 innerhalb der Einreichungsfrist der Jahreserklärung oder falls geführt, Eintragung in 
das Register der Vergütungen; 

· Eintragung in das Register der Einkaufsrechnungen von Gütern und Dienstleistungen, 
die ausschließlich zur Durchführung verschiedener Geschäfte verwendet werden;

· Einzahlung der geschuldeten MwSt. mit jährlicher Fälligkeit;
· Einreichung An vereinfachte Bedingungen geknüpfte Einreichung der jährlichen Erklärung.

Für die Einzelabtretungen ist außerdem die Befreiung von der Verpfl ichtung zur Aus-
stellung des Kassenzettels oder der gesetzlich vorgeschriebenen Quittung vorgesehen.

Wird die Grenze des Geschäftsvolumens überschritten, kann das System ab dem Jahr 
nach der Überschreitung nicht mehr angewandt werden.

Wird hingegen die Grenze des Geschäftsvolumens durch Abtretungen von nichtlandwirt-
schaftlichen Erzeugnissen oder Dienstleistungen im Laufe des Jahres um ein Drittel überschrit-
ten, wird die Möglichkeit zur Anwendung des vereinfachten Systems, unverzüglich aufgehoben.

SYSTEM DER BEFREIUNG
BETROFFENE SUBJEKTE

Das Befreiungssystem betrifft Landwirte, welche im kleinstem Ausmaß Tätigkeiten 
ausüben und besteht in der vollständigen Befreiung von den dokumentarischen und buch-
halterischen Verpfl ichtungen (Fakturierung, Registrierung, periodische Abrechnung, jähr-
liche Einzahlung und Erklärung).

Das Befreiungssystem wird für die Hersteller von Weinprodukten mit einem Geschäfts-
volumen angewandt, das mindestens zu 2/3 aus Abtretungen von Produkten besteht, die 
im 1. Teil der Tabelle A eingeschlossen sind und:
· abgesehen vom Ausübungsort der Tätigkeit, nicht über 2.582,28 Euro liegt, 
· nicht über 7.746,85 Euro liegt und die Tätigkeit ausschließlich in Berggemeinden mit weniger 

als 1.000 Einwohnern bzw. in Wohngebieten mit weniger als 500 Einwohnern ausgeübt wird 
welche, wie von den Regionen vorgesehen, in anderen Berggemeinden eingeschlossen sind; 

Bei der Berechnung des Geschäftsvolumens sind die Abtretungen von abschreibbaren 
Gütern ausgeschlossen.

VORGEHENSWEISE

Die einzige Verpfl ichtung der befreiten Hersteller von Weinprodukten besteht in der 
Aufbewahrung der Rechnungen und Zollscheine von Anschaffungen, Einfuhren und Eigen-
rechnungen der Kunden; 

Wer unter dieses System fällt, muss:
· keine Steuer einzahlen;
· keine Rechnungen ausstellen;
· keine Buchhaltung führen;
· keine periodische Abrechnung durchführen;
· keine jährliche Mitteilung und keine Jahreserklärung einreichen.

Auf Abtretungen und Einbringungen, die im Befreiungssystem vorgenommen wurden, 
werden die Ausgleichsprozentsätze angewandt. 

Im entgegengesetzten Fall müssen Subjekte mit MwSt.-Nummer, die bei befreiten 
landwirtschaftlichen Produzenten einkaufen, für die Anschaffungen eine Eigenrechnung 
ausstellen und haben dabei Anspruch auf die Absetzung ohne Verpfl ichtung zur Einzahlung 
der Steuer. Jede einzelne Eigenrechnung muss von den Käufern im Register der Anschaffun-
gen eingetragen werden, wobei die Möglichkeit zur Absetzung der MwSt. bestehen bleibt.

BEENDIGUNG DES SYSTEMS

Das System der Befreiung ist ab dem Sonnenjahr nach jenem beendet, im Laufe des-
sen die Grenze von 2.582,28 Euro (bzw. 7.746,85 Euro) überschritten wurde.

    Wird die Grenze hingegen um ein Drittel der nicht landwirtschaftlichen Güterab-
tretungen überschritten, hört die Anwendung des Befreiungssystems im Laufe desselben 
Jahres auf und es ergeben sich folgende Umstände:
· die Regeln des Befreiungssystems können für das gesamte Sonnenjahr angewandt werden;
· zum Jahresende wird das Fortbestehen der Grenzüberschreitung von 2/3 überprüft;
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· innerhalb der Einreichung der Jahreserklärung werden alle Eigenrechnungen und Ein-
kaufsrechnungen registriert; 

· innerhalb desselben Zeitraumes muss die für das ganze Jahr geschuldete MwSt. abge-
rechnet und jene, welche sich auf nichtlandwirtschaftliche Geschäfte bezieht, ein-
gezahlt werden.

ORDENTLICHES SYSTEM
DAVON BETROFFENE SUBJEKTE

Vor den vom Gesetzesdekret Nr. 35/2005 vorgesehenen Abänderungen wurde für fol-
gende Subjekte das ordentliche System angewandt:
· bis zum 31. Dezember 2005 alle Landwirte mit Sondersystem, vereinfachtem System 

und Befreiungssystem, die sich entschlossen hatten dieses zu wählen;
· ab 1. Jänner 2006 alle Landwirte mit einem Geschäftsvolumen von mehr als 20.658,28 

Euro und alle anderen, wenn sie dieses gewählt haben.

Kraft des Gesetzesdekretes Nr.35/2005 erlischt, wie bereits erwähnt, ab 17. März 2005 (Da-
tum des Inkrafttretens der neuen Richtlinien), für die Landwirte mit einem Geschäftsvolumen von 
mehr als 20.658, 28 Euro die Verpfl ichtung, ab Jahr 2006 das ordentliche System zu wählen. 

Folglich wird das „natürliche“ zum besonderen System, während für den Steuerzahler 
die Möglichkeit zur Wahl der MwSt.-Anwendung gemäß der ordentlichen Regelung, sofern 
er dies für zweckmäßig erachtet, bestehen bleibt.

VORGANGSWEISE

Das ordentliche System der Steuerermittlung ermöglicht es den Weinproduzenten sich 
wie alle anderen MwSt.-Zahler zu verhalten.

In diesem Fall wird die Steuer mittels Anwendung der gewöhnlichen, für alle MwSt.- 
Subjekte gültigen Regeln ermittelt, und zwar:

MwSt. auf den Verkauf, die mit den ordentlichen Steuersätzen ermittelt wird 

-

MwSt. auf den Einkauf und die Einfuhr von nicht abschreibbaren Gütern und auf Dienst-
leistungen, die ausschließlich zur Produktion dieser Güter und Leistungen verwendete wurden

=

Geschuldete MwSt./ MwSt.-Guthaben 

Die Weinproduzenten mit ordentlichem Besteuerungssystem unterliegen allen MwSt.-
Verpfl ichtungen, die für die anderen Kategorien von Steuerzahlern vorgesehenen sind.

Folglich müssen sie ganz allgemein folgenden Erfüllungen nachkommen:
· Haltung der Register, in denen sie gemäß den festgelegten Bedingungen und Fristen, 

die von den MwSt.-Bestimmungen vorgesehenen, ausgestellten als auch empfange-
nen Unterlagen, eintragen müssen;

· Durchführung der periodische Abrechnungen und entsprechenden Zahlungen, der 
eventuell geschuldeten Steuer;

· Einreichung der jährlichen Erklärung;
· Einreichung der jährlichen Mitteilung der MwSt.- Daten.

WAHL DES ORDENTLICHEN SYSTEMS

Wie bereits erwähnt, können Subjekte mit Sondersystem, mit vereinfachtem System 
bzw. mit Befreiungssystem, das ordentliche System wählen.

In diesem Fall muss darauf hingewiesen werden, dass:
· die Wahl vom Sondersystem muss in der ersten MwSt.-Erklärung, die der Steuerzahler 

nach der ersten durchgeführten Wahl einreichen muss und im Falle einer Befreiung, 
innerhalb der Frist, die für die Einreichung vorgesehen ist, erfolgen. Die Wahl gilt bis 
Widerruf, und ist in jedem Fall für mindestens drei Jahre gültig;

· die Wahl vom Sondersystem bzw. Befreiungssystem ist in der MwSt.-Erklärung mitzu-
teilen, die im darauffolgenden Jahr eingereicht werden muss und ist für mindestens 
3 Jahre verbindlich und gilt bis Widerruf.
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Es wird daran erinnert dass Subjekte, welche auf das vereinfachte System bzw. Be-
freiungssystem verzichten, automatisch unter das Sondersystem fallen, außer sie wählen 
das ordentliche System.

VERBUNDENE TÄTIGKEITEN
Wie bereits erwähnt muss ein Unternehmer der Wein herstellt und weiterhin das 

MwSt.-System für Landwirte in Anspruch nehmen möchte darauf achten, dass der Wein 
vorwiegend mit Trauben erzeugt wird, die auf seinem Grund wachsen. 

In diesem Fall handelt es sich, im Sinne des bereits erwähnten Artikels 2135 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches, um eine damit verbundene, landwirtschaftliche Tätigkeit.

Für die Überprüfung des Überwiegens, gelten die Regeln, die für die Einkommensteu-
ern beschrieben wurden, infolgedessen ist ein mengenmäßiger Vergleich zwischen den 
Produkten, die durch die landwirtschaftlichen Haupttätigkeit erzielt wurden und den Pro-
dukten, die bei Dritten erworben wurden, notwendig.

Falls es keine Verbindung mit der ausgeübten landwirtschaftlichen Tätigkeit (zum Bei-
spiel: bei der Weinherstellung mit Trauben, die bei Dritten erworben wurden) gibt, ist die 
MwSt. im ordentlichen Ausmaß geschuldet.

Hinweis

Es wird daran erinnert, dass für Tätigkeiten, die auf die Herstellung von Gütern und Leis-
tungen gemäß Absatz drei, des Artikels 2135 des Bürgerlichen Gesetzbuches ausgerichtet 
sind, Artikel 34-bis des DPR Nr. 633/1972 ein Sondersystem vorsieht.

Auf Grund dieser Vorschrift wird die MwSt. durch die Ermäßigung der Steuer von steuer-
pfl ichtigen Geschäften um 50% ihres Betrages als Pauschalabsetzung der Steuer auf An-
schaffungen und Einfuhren ermittelt.

Das vom Artikel 34-bis vorgesehene Absetzungssondersystem kann auf Abtretungen, die verschie-
den sind von jenen, die in Tabelle A, Teil I angeführt sind, welche dem DPR Nr. 633/1972 beigelegt 
ist, nicht angewandt werden, da dieses mit den Bestimmungen der EU nicht vereinbar sind.

Folglich wird dieses System lediglich auf durchgeführte Dienstleistungstätigkeiten „durch die 
Verwendung von Geräten oder Hilfsmitteln, die gewöhnlich für die landwirtschaftliche Tätig-
keit verwendet werden (siehe Rundschrieben Nr. 6/E vom 16. Februar 2005), angewandt.

GEMISCHTES UNTERNEHMEN
Artikel 34, Absatz 5 des D.P.R. Nr. 633/1972 sieht ein besonderes MwSt.- System für 

Unternehmen vor, die eine gemischte Tätigkeit ausüben.

Es ist vorgesehen, falls der Steuerzahler im Bereich desselben Unternehmens auch steuer-
pfl ichtige Geschäfte durchgeführt hat, die Güter und Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
welche nicht in Tabelle A, Teil I, eingeschlossen sind, müssen diese bei der periodischen Ab-
rechnung und in der Jahreserklärung, einzeln registriert und getrennt angeführt werden.

Von einem gemischten Unternehmen wird gesprochen, wenn auch folgende Tätigkei-
ten ausgeübt werden: 

a) das Pfl ügen des Bodens anderer Subjekte, mit landwirtschaftlichen Maschinen;

b) Dienstleistungen bei anderen landwirtschaftlichen Unternehmen durch die Verwendung 
von Hubschraubern, die eigens für die Schädlingsbekämpfung der Weinberge und sonstiger 
Bebauungen ausgestattet sind;

c) sonstige bei anderen landwirtschaftlichen Unternehmen geleistete Dienstleistungen. 

Von der Steuer dieser Tätigkeiten wird die Steuer der Anschaffungen und Einfuhren 
der nicht  abschreibungsfähigen Güter und Leistungen, die ausschließlich für die Herstel-
lung der Güter und Dienstleistungen verwendet wurden, welche den Gegenstand dieser 
Geschäfte bilden, abgezogen. 

Es liegt kein gemischtes Unternehmen vor, wenn mit den steuerpfl ichtigen Geschäf-
ten, auch  nicht steuerpfl ichtige bzw. steuerbefreite Geschäfte, abgewickelt werden.
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HANDELSUNTERNEHMEN
Der Verkauf von Trauben, die bei Dritten gekauft wurden und/oder von Wein, der nicht 

selbst hergestellt wurde, lässt sich mit Hinsicht auf die MwSt. in die ordentliche Regelung ein-
ordnen, welche auf all jene, die eine Handelstätigkeit ausüben, angewandt werden kann.

VORGEHENSWEISE

Wie bereits erwähnt, wird die Steuer mittels Anwendung der gewöhnlichen, für alle 
MwSt.- Subjekte geltenden Regeln ermittelt, und daher sieht die Berechnung folgender-
maßen aus:

Anhand der ordentlichen Steuersätze ermittelte MwSt. auf den Verkauf
-

MwSt. auf den Kauf und die Einfuhr von nicht abschreibbaren Gütern und auf Dienstleistun-
gen, die ausschließlich für die Produktion dieser Güter und Leistungen verwendet wurden 

=
Geschuldete MwSt./ MwSt. - Guthaben

Außerdem muss Allgemein folgenden Erfüllungen nachgekommen werden:
· Führung der Register in denen, innerhalb der festgelegten Fristen, die ausgestellten 

wie auch die eingegangenen Unterlagen, die von den MwSt.- Regelungen vorgesehen 
sind, vermerkt werden;

· Durchführung der periodischen Abrechnungen und entsprechende Einzahlung der 
eventuell geschuldeten Steuer;

· Einreichung der Jahreserklärung;
· Einreichung der jährlichen Mitteilung der MwSt.- Daten.

LIEFERUNGEN AN GENOSSENSCHAFTEN
Die Lieferung von Trauben der Mitglieder an Genossenschaften bzw. an Vereinigungen von 

Produzenten zum Zwecke des  Wiederverkaufes, wird als Abtretung von Gütern betrachtet.

VORGEHENSWEISEN

Vor den Abänderungen durch das GD Nr. 35/2005, nahmen die Genossenschaften und Ver-
einskörperschaften mit Sondersystem, die von den landwirtschaftlichen Mitgliedern mit Son-
dersystem, landwirtschaftliche Produkte bezogen haben, auf Grund der Ausgleichssätze auf 
den Teil der durchgeführten, steuerpfl ichtigen Geschäfte eine Pauschalabsetzung, vor.  Diese 
Pauschale wurde im Ausmaß ermittelt, das dem Verhältnis zwischen dem Betrag der Lieferun-
gen, die von den Gesellschaftern, Mitgliedern bzw. Teilhabern durchgeführt wurden, welche 
das Sondersystem in Anspruch nehmen können und dem Gesamtbetrag aller Lieferungen, An-
schaffungen und Einfuhren von landwirtschaftlichen und Fischereiprodukten entspricht. 

Folglich wurde die Pauschalabsetzung in einem Ausmaß ermittelt, das dem folgenden 
Verhältnis entsprach:

        Von Mitgliedern im Sondersystem durchgeführte Lieferungen

 (Lieferungen insgesamt + andere Anschaffungen und Einfuhren von Landwirtschafts- und 
Fischereiprodukten)

Diese Pro-Rata Absetzung ist ab 17. März 2005 (Datum des Inkrafttretens des oben 
erwähnten Gesetzesdekretes), abgeschafft worden.

Folglich werden landwirtschaftliche Genossenschaften und ihre Konsortien, auf Grund 
der neuen Richtlinien zwecks MwSt., auch mit Hinsicht auf Produkte die bei Dritten ge-
kauft wurden, als landwirtschaftliche Produzenten betrachtet.

Damit für diese Geschäfte das MwSt. Sondersystem angewandt werden kann, dürfen 
die gekauften Produkte nicht die Menge der selbst produzierten übersteigen, müssen dem-
selben warenkundlichen Bereich der eigenen Produkte angehören und die Genossenschaft 
muss diese einem Zubereitungs- bzw.  Umwandlungsprozess unterziehen.
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Sind diese Voraussetzungen überprüft, kann auch für ein Produkt, das bei Dritten 
gekauft wurde und zum Zeitpunkt seines Verkaufes in die Tabelle A, Teil eins des D.P.R. 
Nr. 633/1972 eingereiht werden kann, das Sondersystem für die Absetzung angewandt 
werden.

FAKTURIERUNG

Der Übergang der Güter vom landwirtschaftlichen Produzenten an die Genossenschaft 
stellt eine Abtretung dar, die der MwSt. unterliegt.

Diesbezüglich ist die Frist für die Fakturierung:
· Der Zeitpunkt der Bezahlung des Preises für die Einbringungen der Mitglieder im Son-

dersystem;
· Der Monat nach jenem Monat an dem der Preis festgelegt wurde, vorbehaltlich der 

Verpfl ichtung zur Fakturierung der Akontozahlungen für Mitglieder im ordentlichen 
System.

Die Verpfl ichtung zur Rechnungsausstellung kann auch direkt von der Genossenschaft 
für die einbringenden Mitglieder vorgenommen werden.

In diesem Fall wird folgende Vorgehensweise notwendig sein:
· die Genossenschaft muss eine andere Nummer als jene der ausgestellten Rechnungen 

zuteilen und eine Kopie davon dem landwirtschaftlichen Produzenten übergeben;
· der landwirtschaftliche Produzent muss die erhaltene Rechnung auf Grund der eige-

nen chronologischen Nummerierung, nochmals nummerieren.

Wenn es sich um einen steuerbefreiten landwirtschaftlichen Produzenten handelt, 
muss die Genossenschaft eine entsprechende Eigenrechnung ausstellen.

QUITTUNG UND KASSENBELEG
Abtretungen der landwirtschaftlichen Produzenten auf dem eigenen Grundstück un-

terliegen nicht der Verpfl ichtung zur Ausstellung des Kassenbeleges, vorausgesetzt, die-
se Subjekte sind im Sondersystem der Steuerabsetzung, gemäß Artikel 34 des DPR Nr. 
633/1972, eingestuft.
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TABELLE 3 – MWST.- ASPEKTE

ART DER
TÄTIGKEIT

MWST.- 
SYSTEME

ANMERKUNGEN

Landwirt-

schaftliche

Tätigkeit

Steuer-

befreiung

Die Steuerbefreiung wird auf Unternehmer angewandt, deren Geschäftsvolumen 

aus mindestens 2/3 aus Abtretungen von der in der Tabelle A, Teil I enthaltenen 

Produkten besteht und zwar:

- wenn der Betrag 2.582,28 Euro nicht überschreitet, abgesehen vom Ort, an wel-

chem sie ihre Tätigkeit ausüben;

- wenn der Betrag 7.746,85 Euro nicht überschreitet und die  Tätigkeit ausschließ-

lich in Berggemeinden mit weniger als 1.000 Einwohner sowie in Gegenden mit 

weniger als 500 Einwohnern ausgeübt wird. Diese Gegenden werden von den 

Regionen ebenfalls als Berggemeinden klassifi ziert.

Sonder-

besteuerung

Die Sonderbesteuerung wird angewandt auf:

- die Landwirte mit jedem beliebigen Geschäftsvolumen;

- die in die Landwirtschaft eingreifenden Organismen mit beliebigem Geschäfts-

volumen;

- die Genossenschaften von landwirtschaftlichen Produzenten und ihren Konsorti-

en mit Mitgliedern, welche die Voraussetzungen erfüllen, um in den Genuss der 

Sonderbesteuerung zu gelangen.

Vereinfachte 

Besteuerung

Die vereinfachte Besteuerung wird auf alle  landwirtschaftlichen Unternehmen 

angewandt:

- welche im Vorjahr ein Geschäftsvolumen zwischen 2.582,28 Euro (oder 7.746,85 

Euro für Berggemeinden) und 20.658,28 Euro erzielt haben;

- deren Geschäftsvolumen mindestens zu zwei Dritteln aus Abtretungen von Pro-

dukten aus der Landwirtschaft oder der Fischerei besteht, die im ersten Teil der 

dem DPR Nr. 633/1972 beigelegten Tabelle A enthalten sind.

 ordentliche

Besteuerung

Die ordentliche Besteuerung wird aufgrund der Wahl auf alle Landwirte ange-

wandt, welche sich für die Regelung der Sonderbesteuerung, der vereinfachten 

Besteuerung und der Steuerbefreiung entschieden haben.

Handelstätigkeit
ordentliche

Besteuerung

Bei ordentlicher Besteuerung werden die gewöhnlichen, für die Mehrheit der Han-

delstreibenden bei Handel mit den für den Weiterverkauf gekauften Produkten 

(Trauben und/oder Wein) vorgesehenen Regeln angewandt.

Daher muss im Allgemeinen folgenden Verpfl ichtungen nachgekommen werden:

- der Führung der Register, in die unter Beachtung der vorher bereits festge-

setzten Bedingungen und Fristen die von den MwSt.- Regelungen vorgesehenen 

Unterlagen, sowohl die ausgestellten als auch die empfangenen, eingetragen 

werden müssen; 

- den periodischen Abrechnungen und die entsprechende Einzahlung der eventuell 

geschuldeten Steuer;

- der Einreichung der jährlichen Erklärung;

- der Einreichung der jährlichen Mitteilung der MwSt.- Angaben
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V. VERBRAUCHSSTEUERN – ANMERKUNGEN
Die Verbrauchssteuern stellen eine Art indirekter Besteuerung auf die Herstellung und 

den Konsum von besonderen Gütern dar.

Ein Gut unterliegt bei dessen Herstellung oder Einfuhr dieser Steuer; folglich sind die-
se Steuern dann einzufordern, wenn Güter in die Verbrauchskette eingeführt werden.

DER VERBRAUCHSSTEUER UNTERLIEGENDE PRODUKTE
Der Verbrauchssteuer unterliegen:

· der Wein
· Gegorene, von Wein und Bier verschiedene Getränke
· mittlere alkoholische Getränke und Äthylalkohol

falls die Herstellung in Verarbeitungsbetrieben erfolgt, die als Steuerdepots geführt 
werden.

Die Herstellung in Betrieben, die verschieden sind von den Steuerdepots kann unter 
der Bedingung genehmigt werden, dass steuerbefreite Produkte verwendet werden und 
dass die auf deren Einzelbestandteile bezahlte Gesamtverbrauchssteuer nicht geringer als 
jene auf das aus ihrer Mischung entstandene Produkt geschuldete ist.

Bei der Herstellung von Wein durch Privatpersonen braucht es keine Genehmigung, vo-
rausgesetzt, es handelt sich um ein für den persönlichen Gebrauch des Herstellers selbst, 
seiner Familienangehörigen oder Gäste und auf jeden Fall nicht für den Verkauf bestimm-
tes Produkt.

AUSGESCHLOSSENE PRODUKTE
Der Alkohol und die alkoholischen Getränke sind von der Verbrauchssteuer befreit, 

wenn:
· sie mit einem allgemeinen Denaturiermittel denaturiert werden und für den Verkauf 

bestimmt sind;
· sie mit besonderen, von der Finanzverwaltung genehmigten und bei der Herstellung 

von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Produkten verwendeten Denatu-
riermitteln denaturiert werden;

· sie für die Essigherstellung verwendet werden;
· sie in einem Herstellungsverfahren verwendet werden, unter der Voraussetzung, dass 

das Endprodukt keinen Alkohol enthält;
· sie bei der Herstellung von Geschmackstoffen für die Zubereitung von Nahrungsmit-

teln und alkoholfreien Getränken verwendet werden, welche effektiv in Bezug auf 
die Menge einen nicht größeren als 1,2% alkoholometrischen Titel aufweisen;

· sie direkt oder als Teile von halbfertigen Produkten für die Herstellung  von  gefüllten 
oder nichtgefüllten Nahrungsmitteln verwendet werden, vorausgesetzt, dass der Al-
koholgehalt bei der Schokolade nicht 8,5 Liter reinen Alkohols je100 Kilogramm und 
in Hinblick auf andere Waren nicht 5 Liter reinen Alkohols je 100 Kilogramm über-
schreitet;

· sie bei der Herstellung einer nicht der Verbrauchssteuer unterliegenden Komponente 
verwendet werden.
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STEUERDEPOTS VON ALKOHOL UND ALKOHOLISCHEN GE-
TRÄNKEN

Dem System des Steuerdepots unterliegen folgende Einrichtungen:

1) die Kellereien und Herstellungsbetriebe;

2) die Klima- und Aufbewahrungsanlagen, die innerhalb der europäischen Gemeinschaft 
Handelsverkehr betreiben.

Das Steuerdepot ist die Einrichtung, in welcher die der Verbrauchssteuer unterlie-
genden Waren hergestellt, verarbeitet, aufbewahrt, entgegengenommen oder versandt 
werden und in denen die Verbrauchssteuergebühren unter den von der Finanzverwaltung 
festgesetzten Bedingungen aufgehoben werden.

Die Betreiber von Einrichtungen zur Verarbeitung, Verpackung und Lagerung von Pro-
dukten, die der Verbrauchssteuer unterliegen müssen vorbehaltlich eigens vorgesehener 
Ausnahmen deren Tätigkeit dem gebietsmäßig zuständigen technischen Finanzamt (UTF) 
mitteilen. Weiters sind sie zur Buchung der Produkte in einem eigens hierfür vorgesehenen 
Eintragungs- und Austragungsregister verpfl ichtet.

Von dieser Verpfl ichtung ausgenommen sind die Verkäufer von alkoholhaltigen Pro-
dukten und die Betreiber von Lagerplätzen von Parfüms, deren Alkoholgehalt bis zu 8.000 
Liter wasserfrei ist.

Außerdem ist die Einzahlung einer Kaution von 10% im Hinblick auf die Höchstmenge 
der Produkte, welche im Steuerdepot gelagert werden dürfen, vorgesehen.

TRANSPORTPAPIERE
Der Alkohol, die alkoholischen Getränke und die alkoholhaltigen Geschmackstoffe, die 

der Verbrauchssteuer unterworfen sind oder anhand eines allgemeinen Denaturiermittels 
denaturiert wurden, dürfen nur mit einem eigens hierfür vorgesehenen Begleitschein be-
fördert werden.

Von der Verpfl ichtung zur Ausstellung der Begleitscheine hinsichtlich der Verbrauchs-
steuer ausgeschlossen sind hingegen einige Produkte, unter anderem:
· der Alkohol und die alkoholischen Getränke, die in Behältern mit einem Fassungsver-

mögen von nicht mehr als 5 Litern abgefüllt sind sowie die alkoholhaltigen Aromastof-
fe für Spirituosen oder für aromatisierte Weine, die in festgelegten Mengen für die 
Zubereitung von nicht mehr als einem Liter des  entsprechenden Produktes abgefüllt 
und mit staatlichem Kennzeichen versehenen sein müssen; 

· nicht denaturierter Alkohol, dessen Menge nicht mehr als 0,5 Liter beträgt und alko-
holhaltige Geschmackstoffe für Spirituosen, deren Menge mehr als 0,5 Liter oder 0,5 
Kilogramm beträgt, falls sie in festem Zustand sind;

· von jenen für Spirituosen verschiedene alkoholhaltige Aromastoffe, alkoholische Ge-
tränke, in Spiritus eingemachtes Obst und mit Hilfe von nicht denaturiertem Alkohol 
gewonnene alkoholhaltige Parfüms, deren Menge nicht mehr als 5 Liter beträgt;

· anhand eines allgemeinen Denaturierungsmittel denaturierter Alkohol, dessen Menge 
nicht  mehr als 50 Liter beträgt;

· Wein und von diesem verschiedene gegorene Getränke, wenn sie nicht für Brennerei-
en bestimmt sind;

· aromatisierte Weine, Spirituosen und Branntweine mit einem Zusatz einfachen oder 
natriumkarbonathaltigen Sprudelwassers in Behältern mit einem Fassungsvermögen 
von nicht mehr als 10 Zentilitern und einen tatsächlichen, im Verhältnis zur Gesamt-
menge nicht mehr als 11% betragenden alkoholmetrischen Liter aufweisend; 

· für Betriebe zu deren Verpackung oder Umwandlung in andere Produkte bestimmte 
Likörweine.
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VI. GEMEINDESTEUER AUF LIEGENSCHAFTEN
Das GvD Nr. 504 vom 30. Dezember 1992, welches die Bestimmungen hinsichtlich der 

Ici regelt, enthält in Bezug auf die landwirtschaftlichen Grundstücke einige spezifi sche 
Bestimmungen, welche sowohl die Bedingungen der Steuerberechnung und –einzahlung als 
auch besondere Herabsetzungen und Begünstigungen betreffen.

BEMESSUNGSGRUNDLAGE
In Bezug auf landwirtschaftliche Grundstücke werden zwecks Ermittlung der Bemes-

sungsgrundlage der Ici die um 25% aufgewerteten Grundeinkünfte nach Multiplikation des 
sich daraus ergebenden Ergebnisses mit der Zahl 75 berücksichtigt.

Die berücksichtigten Einkünfte aus Grundbesitz entsprechen jenen am 1. Jänner je-
den Jahres im Grundbuch aufscheinenden.

BEFREIUNGEN
Die Ici- Regelung sieht für landwirtschaftliche Grundstücke eigens hierfür gedachte 

Ausnahmen vor. Im Besonderen sind von der Gemeindesteuer auf Liegenschaften in gemäß 
Artikel 15 des Gesetzes Nr. 984 vom 27. Dezember 1977 (die Aufzählung der Gebirgsgegen-
den ist in der Anlage zum Rundschreiben Nr. 9 vom 14. Juni 1993 angeführt) abgegrenzten 
gebirgs- oder hügeligen Gegenden gelegene landwirtschaftliche Grundstücke befreit. 

Es ist zweckmäßig, darauf hinzuweisen, dass auch zu Wohnzwecken bestimmte, zum 
Grundstück, auf welchem die landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird, gehörende 
landwirtschaftliche Gebäude von der Ici befreit sind.

Außerdem entkräftet die Lage der landwirtschaftlichen Wohnung in einem Gemein-
degebiet, das von jenem, in welchem das landwirtschaftliche Grundstück gelegen ist, 
verschieden ist, nicht das Recht auf Inanspruchnahme der Befreiung von der Ici, unter 
der Voraussetzung, dass sich die zwei Liegenschaften (Grundstück und Wohnung) in be-
nachbarten Gemeinden befi nden. Ebenso können der Ausübung der im Artikel 32 des Tuir 
angegebenen landwirtschaftlichen Tätigkeiten dienliche landwirtschaftliche Gebäude als 
davon befreit angesehen werden.

BEGÜNSTIGUNGEN
Außer den oben erwähnten Befreiungen werden den Landwirten einige Begünstigun-

gen bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Ici zuerkannt.

Für die in die Vor- und Fürsorgelisten eingetragenen Bauern oder landwirtschaftlichen 
Unternehmern, welche landwirtschaftliche Grundstücke besitzen und bebauen erfolgt die 
Einzahlung der Steuer nach Ermittlung der Bemessungsgrundlage auf die vorher beschrie-
bene Art und Weise indem nur der betrag berücksichtigt wird der 25.822,84 Euro über-
schreitet und indem folgende Herabsetzungen angewandt werden:
· von 25.822,84 Euro bis zu 61.974, 83 Euro: 70%;
· von 61.974,83 Euro bis zu 103.291, 38 Euro: 50%;
· von 103.291, 38 Euro bis zu 129.114, 22 Euro: 25%.
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ANHANG
TABELLE 4 – WICHTIGSTE VERWALTUNGSMÄSSIGE 

ERFÜLLUNGEN 
AUSGEÜBTE
TÄTIGKEIT GENEHMIGUNGEN UND/ODER ERFÜLLUNGEN ZUSTÄNDIGE

KÖRPERSCHAFTEN

Anbau von Weinber-
gen zur Weinherstel-
lung

Weinbergrolle und Anmeldung der Ober-
fl äche beim Grundbuch der Weinberge mit 
KONTROLLIERTER URSPRUNGSBEZEICHNUNG, 
KONTROLLIERTER UND GARANTIERTER UR-
SPRUNGSBEZEICHNUNG, IGT

Region und Provinz

Register der Weinberge Handwerks- Industrie 
und Handelskammer

Eintragung in das Verzeichnis des nationalen 
Kataloges

Ministerium für 
Agrarpolitik

Eintragung in das Verzeichnis der Unterneh-
men - Sonderabteilung

Handwerks- Industrie 
und Handelskammer

Produktion und/oder 
Abfüllung des Wei-
nes

Hygienisch- sanitäre Genehmigung (Räumlich-
keiten und Einrichtungen)

Gemeinde/Lokaler 
Sanitätsbetrieb

Genehmigungen Technisches Finanz-
amt

Eintragung in das Verzeichnis der Unterneh-
men - Sonderabteilung

Handwerks- Industrie 
und Handelskammer

Produktion von Wei-
nen mit KONTROL-
LIERTER URSPRUNGS-
BEZEICHNUNG

Wie für gewöhnliche Weine und zusätzlich:

Register der Weinberge Handwerks- Industrie 
und Handelskammer

Organoleptische Untersuchungen Ermächtigte Unter-
nehmen

Dekret zur Anerkennung der Weinbezeich-
nung

Ministerium für 
Agrarpolitik

Abfüllung von Wei-
nen mit KONTROL-
LIERTER URSPRUNGS-
B E Z E I C H N U N G , 
KONTROLL IERTER 
UND GARANTIERTER 
URSPRUNGSBEZEICH-
NUNG, IGT

Eintragung in das Sammelbuch der Abfüller Handwerks- Industrie 
und Handelskammer

Weinhandel

Einzelhandel - Geschäft in der Nachbarschaft:
Eröffnungsmitteilung (Vordr. COM1) Gemeinde

Einzelhandel - mittlere Verkaufsanlage:
Genehmigung zur Ausübung des Direktver-
kaufs an einem festen Sitz (Vordr. COM2)

Gemeinde

Einzelhandel - große Verkaufsanlage:
Genehmigung zur Ausübung des Direktver-
kaufs an einem festen Sitz (Vordr. COM2)

Gemeinde

Großhandel: Eintragung in das Verzeichnis der 
Unternehmen

Handwerks- Industrie 
und Handelskammer

Verabreichung von 
Weinen und ähnli-
chen Getränken

Verwaltungsmäßige Genehmigung Gemeinde
Hygienisch- sanitäre Genehmigung (Räumlich-
keiten und Einrichtungen)

Gemeinde/Lokaler 
Sanitätsbetrieb
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